
Einverständnis- und Haftungserklärung
Bitte sorgfältig lesen und ausfüllen.

Willkommen in der JUMP FABRIK

Antragsteller/Erziehungsberechtigter/Vertretungsberechtigter

Ich als Unterzeichner, bestätige hier mit meiner Unterschrift, sollte ich nicht allein erziehungsberechtigt sein,  
die Bevollmächtigung für den Abschluss der Einverständnis- und Haftungserklärung zu haben.
Ich bin mindestens 18 Jahre alt und habe die ausdrückliche Zustimmung der Eltern des u. a. Kindes, dass alle  
Aktivitäten der JUMP FABRIK genutzt werden dürfen und ich an ihrer statt diese Erklärung unterzeichne.

Ohne Haftungserklärung darf niemand auf die Sprungfläche!

Ich akzeptiere und bestätige mit meiner Unterschrift die Benutzer- und Sprungregeln. Diese habe ich gemeinsam 
mit den Kindern gelesen. Ich und alle aufgeführten Kinder haben sie verstanden und akzeptieren diese als ver-
bindlich. Sollte mir etwas unklar sein, kann ich jederzeit die Mitarbeiter der JUMP FABRIK um Erklärung bitten. Ihr 
erkennt die JUMP FABRIK Mitarbeiter an den JUMP FABRIK Shirts. Starte bitte erst, wenn du alle Sprungregeln 
und Sicherheitshinweise kennst.

Hiermit bestätige ich, ................................................................................ , dass ich die Sprungregeln, die Einverständnis- und Haf-
tungserklärung und alle Sicherheitsregeln sorgfältig gelesen habe, diese verstehe, akzeptiere und bindend befol-
ge. Meine, bzw. die von mir beaufsichtigten Kinder habe ich informiert und bestätige dieses mit der Haftungser-
klärung.

[  ] Herr 	 [  ] Frau

Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer						      PLZ, Ort

Geburtsdatum

Ort, Datum, Unterschrift					     ggf. Name des/der Bevollmächtigten

Die Haftungserklärung gilt für folgende Kinder:

Vor- und Zuname		  Geburtsdatum		  Vor- und Zuname		  Geburtsdatum

1								        6

2								        7

3								        8	

4								        9	

5								        10

Ort, Datum							       Unterschrift
Bitte Rückseite beachten>>>



Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr.
Nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers, eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen haftet der Betreiber für Schäden 
aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Betreiber nur für die Verletzung wesent- 
licher Vertragspflichten, wenn der wesentliche Vertragszweck gefährdet wird. 
Die Haftung ist hierbei auf vertragstypisch vorhersehbare Schäden begrenzt." 
„Ich erkenne an, dass ich für von mir, meinen Kindern oder von mir zu beauf-
sichtigenden Personen verschuldete Beschädigungen an der Anlage sowie an 
Gegenstände des Betreibers oder Dritten oder der Gesundheit Dritter hafte." 
Ich weiß, dass es auch bei Einhaltung der allgemeinen Sprungregeln bei der Be-
nutzung der Trampoline zu Verletzungen kommen kann, die bleibende körper-
liche Beeinträchtigungen verursachen. Mir ist bewusst, dass auf eigenes Risiko 
nur Sprünge und Tricks ausgeführt werden dürfen, die dem Leistungsniveau 
entsprechen. Darüber hinaus werde ich allen Anweisungen des Betreibers und 
des Personals unverzüglich Folge leisten. Ich bestätige, dass die JUMP FABRIK 
Mitarbeiter nicht für die Aufsicht der in der JUMP FABRIK Anlage spielenden 
Kinder verantwortlich sind.
Mir ist bewusst, dass die gesamte Sprungfläche videoüberwacht ist und die 
Aufnahmen unter Wahrung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen ge-
speichert werden.
Ich stimme für mich und auch im Namen meiner Kinder bzw. der Eltern der 
Kinder, in deren Namen ich auch die Haftungserklärung unterschrieben habe, 
zu, dass während meines/unseren Aufenthaltes erstelltes Bild- und Tonmaterial 
zu Werbezwecken verwendet werden darf bzw. der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden kann.
Die Sicherheit steht in der JUMP FABRIK an erster Stelle. In regelmäßigem Tur-
nus wird die komplette Anlage von einem Sachverständigen geprüft und dar-
über hinaus täglich vom Personal kontrolliert.
Die folgenden Benutzerregeln sind zwingend zu befolgen. Lies diese bitte 
vollständig und sorgfältig durch, ggf. auch mit den Kindern gemeinsam. Bei 
Nichtbeachtung der Benutzerregeln und Sicherheitshinweisen kann ich aus der  
Anlage ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes verwiesen wer-
den. Bei wiederholtem Fehlverhalten kann durch einen JUMP FABRIK Mitarbei-
ter Hausverbot erteilt werden.

Benutzerregeln und Sicherheitshinweise
1) Hausordnung

Mit dem Besuch der JUMP FABRIK werden die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen und die Hausordnung akzeptiert.
Voraussetzung für das Benutzen und Trainieren in der JUMP FABRIK ist die 
unterschriebene Haftungserklärung, bei Minderjährigen mit Unterschrift 
der Eltern, Erziehungsberechtigten oder Bevollmächtigten.
Den Anweisungen des Personals ist immer und umgehend Folge zu leisten.
Sicherheitsblätter an den Bereichen dienen der Vermeidung von Unfällen 
und sind unbedingt zu beachten.
Trage deinen Aufkleber mit der Sprungzeit gut sichtbar in Brusthöhe.
Kindern ab 5 Jahren und unter 9 Jahren empfehlen wir eine Begleitperson. 
Kindern unter 5 Jahren ist das Springen untersagt.

2) Sicherheit
Die gesamte Anlage der JUMP FABRIK ist videoüberwacht.
Jegliches Drängeln, Rempeln oder Kollisionen mit anderen Springern sind 
untersagt.
Zur Vermeidung von Verletzungen ist eine geeignete Kleidung (möglichst 
Sportbekleidung) bei der Benutzung der Trampoline zu tragen. Die Klei-
dung darf Dich beim Springen und Bewegen nicht einschränken Trage 
keine scharfkantigen Teile an deiner Kleidung; diese sollte frei von Nieten, 
Gürtelschnallen, Schlaufen, Kordeln, Bändern und Schlüsselanhängern sein.
Leere vor dem Springen deine Taschen; Handys, Kameras, Feuerzeuge, 
Kugelschreiber, Schlüssel oder andere spitze Stifte oder Gegenstände sind 
nicht gestattet und können zu schweren Verletzungen führen.
Hör- und Sehhilfen, die sich beim Springen vom Kopf lösen können, dürfen 
bei der Benutzung der Trampoline nicht getragen werden. Dies gilt auch für 
Kopfbedeckungen, Schmuck, Armbanduhren und Piercings.
Die Nutzung von Mobiltelefonen, MP3 Playern, IPods oder sonstigen Gerä-
ten, die geeignet sind, Deine Aufmerksamkeit zu beeinträchtigen, ist bei der 
Benutzung der Trampoline verboten.
Lege deinen Schmuck, wie Ohrringe, Halsketten, Armbänder, Uhren und 
Piercings ab.
Lange Haare solltest du zu einem Zopf binden!
Kopfbedeckungen jeglicher Art sind verboten! Das gilt für Caps, Mützen, 
Kopftücher und gleiches auch für Schals und Halstücher.
Setze oder lege dich nicht auf die Polster, Trampoline sind keine Ruhezonen, 
sondern zum Springen gedacht.

3) Sprungregeln
Bevor du auf die Sprungfläche darfst, erfolgt eine kurze Sicherheitseinwei-
sung durch einen JUMP FABRIK Mitarbeiter.
Gebt Euch und Eurem Körper langsam Zeit, sich an die Trampoline zu ge-
wöhnen und Körperspannung aufzubauen. Versucht konzentriert zu blei-
ben und immer beidfüßig zu landen.
Jeder springt im Rahmen seiner sportlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten.
Vermeidet dabei Mutproben oder waghalsige Tricks. Wenn du falsch auf 
dem Kopf/Hals/Nacken aufkommst, kann es zu schwerwiegenden Verlet-
zungen kommen bis hin zur Lähmung oder Todesfolge.
Springe niemals in die Netze oder klettere die Schrägtrampoline hinauf.
Bei Saltos und gefährlichen Tricks schätze deine Fähigkeiten realistisch ein, 
um dich und andere nicht zu gefährden. Es können schlimme Unfälle passie-
ren (Genickbruch mit Lähmung oder Todesfolge). Mache Einfachsaltos nur, 
wenn du geübt bist. Doppelsaltos sind verboten.
Überquere niemals die Tumbling Lane, wenn jemand springt.
Akrobatische Sprünge machst du auf eigene Gefahr. Saltos von Trampolin 
zu Trampolin sind ebenfalls verboten. Wenn du fällst, versuche dein Kinn 
nah an die Brust zu halten, um ein Schleudertrauma zu verhindern und 
lande möglichst immer auf zwei Beinen (Beine auseinander, Knie leicht ge-
beugt, Arme vor sich gestreckt)
Mache niemals eine Kopflandung auf dem Trampolin! Es können schlimme 
Unfälle passieren, wie Genickbruch mit Lähmung oder Todesfolge.
Springe immer in die Mitte der Trampoline, niemals auf die Sicherheitspols-
ter oder Rahmen. Es kann zu schwerwiegenden Verletzungen kommen. Das
Trampolin darf auch niemals mit einem Sprung verlassen werden!
Die Zunge gehört in den Mund.
Immer nur eine Person pro Trampolin und niemals über besetzte Trampolin-
felder laufen oder springen. Jegliches Synchronspringen oder auch Katapul-
tieren ist gefährlich und kann schwerwiegende Verletzungen, wie Lähmun-
gen oder Tod zur Folge haben. Dabei achte bitte auf jüngere, kleinere und 
vor allem leichtere Springer. Springe bzw. lande nicht zu nah, da diese sonst 
unkontrolliert in die Höhe katapultiert werden.
Es darf nur in die Schnipselgruben (Foam Pits) gesprungen werden, wenn 
sich niemand darin befindet.
Auf keinen Fall sind Kopfsprünge oder Kerzensprünge erlaubt, das kann 
ebenfalls zu schlimmen Verletzungen bis zur Todesfolge führen.
Beim Sprung auf den Airbag ist eine gute Körperbeherrschung Vorausset-
zung; Saltos sind verboten, niemals mit dem Kopf oder den Füßen zuerst 
aufkommen oder im spitzen Winkel!
Es kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen! (Genickbruch, Lähmun-
gen.ä.)
Beim Wall Tramp sind nur geübte Springer zugelassen, Saltos sind grund-
sätzlich verboten.

4) Nutzung
Das Springen in der JUMP FABRIK ist nur mit original JUMP FABRIK Socken 
erlaubt. Das Tragen dieser Antirutschsocken ist zwingend, da nur so die er-
forderliche Trittsicherheit gegeben ist.
Es sind keine Schuhe erlaubt. Die speziellen JUMP FABRIK Socken sind an 
der Kasse erhältlich und können bei jedem weiteren Besuch wieder mitge-
bracht werden. Socken anderer Trampolinparks sind nicht gestattet, kön-
nen aber an der Kasse kostenlos umgetauscht werden.
Springe nur, wenn du körperlich fit bist.
Für Schwangere ist das Springen verboten.
Personen mit Rücken-, Herz- oder anderen Erkrankungen wird das Sprin-
gen nicht empfohlen. Im Zweifel muss vorab ein Arzt konsultiert werden 
Dein Körper- und Gesundheitszustand darf nicht beeinträchtigt sein. Wenn 
du unter körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen 
leidest, musst du uns dies mitteilen. Ohne die Vorlage eines ärztlichen Taug-
lichkeitsattestes für die Nutzung unserer Anlage können wir dir die Nut-
zung in diesem Fall nicht gestatten.
Springen ist nur bis zu einem Körpergewicht von 110 kg erlaubt.
Beachte: Springen ist körperlich anstrengend! Lege eine Pause ein, sobald 
deine Konzentration oder Körperspannung nachlässt.

5) Verbot
Es herrscht absolutes Rauchverbot!
Springen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss ist untersagt.
Speisen und Getränke auf der Sprungfläche sind generell verboten.
Kaugummis sind ebenfalls untersagt!
Du darfst im Gebäude nicht rennen oder fangen spielen.


